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Anhang 

1.  

Übergangsbestimmung aus Abschn. II des GRB vom 6. 6. 2007, angenommen in der Volksabstim-

mung vom 23. 9. 2007 (wirksam seit 1. 8. 2009; Ratschlag Nr. 06.1448.01, Kommissionsbericht 

Nr. 06.1448.02),  

betr. §§ 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 11, 16, 16a, 61 Abs. 1 und 3, Titel zu § 67a, 80 Abs. 1 und 4, 88 Abs. 3, 90, 

92 samt Titel, 93 samt Titel, 93 Abs. 3, 94 Abs. 1 und 2, 95, 97, 99 samt Titel, 118 Abs. 3, 132 Abs. 1, 

136, 137 Abs. 1, 144, 149 Abs. 3  

Soweit und solange die Gemeinden Bettingen und Riehen keine Bestimmungen erlassen haben, gilt 

das bisherige Recht. 

2.  

Übergangsbestimmung aus Abschn. I des GRB vom 20. 2. 2008, angenommen in der Volksabstim-

mung vom 1. 6. 2008 (wirksam seit 2. 6. 2008; Ratschlag Nr. 05.2062.01, Kommissionsbericht 

Nr. 05.2062.02),  

betr. § 61 Abs. 1  

Die Amtsperiode der Schulhausleitungen der Primarschule sowie der Orientierungs- und der Weiter-

bildungsschule, die für die Amtsdauer vom 1. August 2005 bis zum 31. Juli 2008 gewählt wurden, 

wird bis zum 31. Juli 2009 verlängert. Die Amtsperioden der übrigen Schulhausleitungen enden per 

31. Juli 2009.  

3.  

Übergangsbestimmung aus Abschn. II des GRB vom 19. 5. 2010 (wirksam seit 8. 8. 2010; Ratschlag 

Nr. 09.2064.01 / 10.0413.01, Kommissionsbericht Nr. 09.2064.02 / 10.0413.02),  

betr. § 74a samt Titel, § 100 samt Titel  

Ordnungen des Erziehungsrats  

Die vom Erziehungsrat erlassenen Ordnungen bleiben wirksam bis zum Wirksamwerden der vom 

Regierungsrat erlassenen Verordnungen.  

4.  

Zu beachten bezüglich § 93 Abs. 2:  

Für die Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 lautet § 93 Abs. 2 für die Kindergärten und Primarschu-

len wie folgt:  

2 
Die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher kann, auf Antrag der zuständigen 

Schulkommission oder der zuständigen kommunalen Behörde und der Schulleitung, Lehrerinnen und 

Lehrern mit nicht anerkannter oder unvollständiger Ausbildung, aber Bewährung in der Praxis, die 

Anstellungsfähigkeit analog den Inhaberinnen und Inhabern von Fähigkeitsausweisen zuerkennen. 

5.  

Zu beachten bezüglich § 93 Abs. 3:  

Für die Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 lautet § 93 Abs. 3 für die Kindergärten und Primarschu-

len wie folgt:  
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3
 Das zuständige Departement hat das Recht, die an einer vom Kanton geführten Schule angestellten 

Lehrerinnen und Lehrer unter Belassung ihrer Besoldung ganz oder teilweise an eine andere Schule 

der gleichen Altersstufe zu versetzen. 

6.  

Zu beachten bezüglich § 94:  

Für die Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 lautet § 94 für die Kindergärten und Primarschulen der 

Stadt Basel wie folgt:  

§ 94 

1
 Anstellungsbehörde für die Lehrerinnen und Lehrer ist die Schulleitung. Jede Anstellung ist der 

Schulkommission zur Genehmigung vorzulegen.  
2
 Die Anstellung hat einstimmig zu erfolgen. Bei Uneinigkeit der Schulleitung entscheidet die Schul-

kommission.  
3  

4
 Massnahmen gemäss §§ 24 und 25 des Personalgesetzes sowie die Entlassung (§§ 27 ff. des Perso-

nalgesetzes) unterliegen der Genehmigung durch die Schulkommission. 

7.  

Übergangsbestimmung aus Abschn. II des GRB vom 24. 6. 1999  

betr. § 102 

Die Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte an den Kindergärten Basel-Stadt (§ 98a Ziff. 1) wird für die Zeit 

ab 1. August 1999 befristet auf drei Jahre um eine Stunde und ein Drittel erhöht, entsprechend dem 

Grossratsbeschluss betreffend Erhöhung der Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte an Basler Schulen vom 

10. Dezember 1997. 

8.  

Übergangsbestimmungen aus Abschn. II des GRB vom 7. 11. 2007 (wirksam seit 1. 1. 2008; Rat-

schlag Nr. 06.2111.01),  

betr. § 130 Abs. 3 

1
 Bisher von der zuständigen Abteilung des Erziehungsdepartements erteilte Bewilligungen zur Schu-

lung und Förderung von Kindern mit Behinderungen und an behinderungsbedingte Transportkosten 

behalten ihre Gültigkeit.  
2
 Bisher vom Bundesamt für Sozialversicherungen anerkannte Sonderschulen werden als Privatschule 

und als Schulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Sonderschulen) gemäss § 130 Abs. 3 

anerkannt. 

9.  

Übergangsbestimmung aus Abschn. I des GRB vom 20. 2. 2008, angenommen in der Volksabstim-

mung vom 1. 6. 2008 (wirksam seit 2. 6. 2008; Ratschlag Nr. 05.2062.01, Kommissionsbericht 

Nr. 05.2062.02),  

betr. § 131 

Die Amtsperiode der Schulhausleitungen der Primarschule sowie der Orientierungs- und der Weiter-

bildungsschule, die für die Amtsdauer vom 1. August 2005 bis zum 31. Juli 2008 gewählt wurden, 

wird bis zum 31. Juli 2009 verlängert. Die Amtsperioden der übrigen Schulhausleitungen enden per 

31. Juli 2009. 
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10.  

Übergangsbestimmungen aus Abschn. II der Änderung des Schulgesetzes vom 19. Mai 2010, 

betr. Titel XI (vor § 151)  

Übergang der Schullaufbahn  

Der Regierungsrat legt fest, wie der Übergang von der bisherigen Schullaufbahn der Schülerinnen und 

Schüler zur neuen Schullaufbahn erfolgt.  

Entlöhnung der unbefristet angestellten Lehrpersonen  

Der Regierungsrat legt fest, wie die unbefristet angestellten Lehrpersonen entlöhnt werden, die auf-

grund der grundlegenden Strukturänderung des Bildungssystems (Aufhebung der Orientierungs- und 

Weiterbildungsschule) in einer Schulstufe mit tiefer eingereihten Stellen unterrichten. 

 


